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Art. I Abs. 2 Gemeindeordn

Teidass dle esanzusoist passen,Gemeindeoder2 (Unvereinbarkeit)rdnungI Abs.Art
n.rfedüGGdem RrsonalsGemeindentlich-rechtlichöffe

ln der Gemeinde Lyss sind rund 200 personen öffentlich-rechtlich angestellt. Durch die Regelung

in Art. 8 Abs. 2 der Gemeindeordnung verlieren diejenigen, die gleichzeitig in Lyss

stimmberechtigt sind, ihr Recht auf pötitiscfre Teilhäne im GGR. Dies betrift zum Beispiel auch

Mitarbeitende äes Werkhofs oder der Tagesschule, die kaum Berührungspunkte mit dem

politischen Geschehen haben. Eine Mitgliedschaft im GGR würde diesen Personen aufgrund

ihrer Anstellung bei der Gemeinde keine persönlichen Vorteile bringen, da Lohn- und

Anstellungsfragen nicht im GGR diskutiert werden. Zudem gehen wir nicht davon aus, dass bei

einer Aufrieicnung dieser Regelung viele Gemeindeangestellte in den GGR gewählt würden' Die

politische Macht im CCn ist öegreizt und die Durchsetzung von politischen Anliegen bedarf

irrg gewissen Koalitionen unä einer zustimmenden Mehrheit der GGR-Mitglieder. Der Einfluss

der Gemeindeangestellten im GGR wäre also klein. Vllr erachten es daher grundsätzlich als

falsch, dem gesarnten Gemeindepersonaldie politische Teilhabe im GGR zu verwehren'

viele Parlamentsgemeinden im Kanton Bern kennen die Regelung, dass Gemeindeangestellte

unter Umständen im Parlament mitwirken dürfen. Häufig ist die Regelung, dass eine

Mitgliedschaft im Gemeindeparlament unvereinbar ist fi.ir Beschäftigte, die unmittelbar dem

Geireinderat oder einer bes'chlussfähigen Kommission untergeordnet sind, sofern der

Beschäfrigungsgrad das Minimum Oer obtigatorischen Vercicherung erreicht. ln Biel sind zudem

die StelMärtrelungen dieser Beschäftigten von einer Mitgliedschaft im Parlament

ausgeschlossen. ln Zollikofen darf das Gemeindepersonal nicht der

Geschäftsprüfungskommission angehören, was in Lyss den Parlamentskommissionen entspricht'

8 2bs. der regelt:Art. A Gemeindeordnung
demnochGemeinderatweder demdarfGemeindePersonalöffentlich-reehttichDas angestelfte

dieftlr LehrerschaftnichtDiese Bestimmung giftGemeinderatGrossen angehören.
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Wir bitten de n Gemeinderat zu prüfen, in wiewe it die Unvereinbarkeit einer Mitg liedschaff m

GGR mit einer Anstellung bei der Gemeind aufg eweicht werde n kann Die Gemeindeord nung ist

entsprechend 4 nzupassen Dabei soll mög lichst vtelen Angestellten d ie M itgliedschaft tm GGR

ermögl icht werden Es ist klar dass gewisse Unve reinbarkeiten trotzdem unverme idl ich sind.

Unvereinbarkeiten beibehaltenDem GGR muss schlüssig aufgezeigt werden weshalb d iese

werden sollen
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Rechtliche Grundlagen Parlamentarische Vorstösse
Mittels Motion kann verlangt werden, dass der Gemeinderat ein bestimmtes Geschäft aus dem

Zuständigkeitsbereich der-stimmberechtigten oderdes Grossen Gemeinderates zum Beschluss

unterbreitel.
r Artikel40Gemeindeordnung
r Artikel 30 bis Artikel 36 Geschäftsordnung fitr den Grossen Gemeinderat
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